
 

„Vorsprung ist der Mut, 

 Neues umzusetzen!“ 

Kanzlei-Schwerpunkte  

Arbeitsrecht EDV-/IT-Recht-Vertragsrecht 

Gemeinnützigkeitsrecht Vereinsrecht 

Gesellschaftsrecht Handelsrecht  

SteuerrechtSteuerstrafrecht  

Insolvenz-/Sanierungsrecht 

Unternehmensrecht Vertragsrecht 

 

AKTUELLE NEWS 

Paderborn / Dienstag, 15. Juni 2010 
 

Thema: Steuerrecht 

Titel Promotion eines Fussballnationalspielers für den DFB gewerblich! 

Der 14. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 16. April 2010 (14 K 116/06 G) entschieden, dass ein 

Fußballnationalspieler, der an Promotion-Maßnahmen des DFB teilnimmt, insoweit gewerblich tätig ist und die hieraus erzielten 

Einkünfte der Gewerbesteuer unterliegen.  

Der Kläger war als Profifußballer bei einem Bundesligaverein unter Vertrag. Als Mitglied der deutschen Nationalmannschaft 

nahm er im Zusammenhang mit der WM 2002 an Promotion-Maßnahmen des DFB teil. Die hierfür gezahlte Vergütung sah er als 

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit und damit als nicht gewerbesteuerpflichtig an. Er begründete dies insbesondere damit, 

dass sein Arbeitgeber aufgrund der Verbandsstatuten verpflichtet sei, ihn für die Nationalmannschaft abzustellen. Er selbst sei 

aufgrund des Arbeitsvertrages verpflichtet, einer entsprechenden Weisung seines Vereins nachzukommen. Seine Tätigkeit für 

den DFB übe er daher nicht selbstständig und damit nicht gewerblich aus. Zudem habe er sich der Teilnahme an den Promotion-

Maßnahmen faktisch nicht entziehen können. Eine Weigerung hätte bedeutet, ganz auf die Zugehörigkeit zur 

Nationalmannschaft zu verzichten. 

Der 14. Senat des Finanzgerichts Münster teilte diese Auffassung nicht. Der Kläger sei gewerblich, insbesondere selbstständig 

tätig gewesen. Er habe sich gegenüber dem DFB bereit erklärt, an entsprechenden Veranstaltungen des DFB teilzunehmen und 

sei dieser Verpflichtung auch nachgekommen.  

Demgegenüber sei er weder aufgrund des Arbeitsverhältnisses mit seinem Verein noch aufgrund anderer Regelungen, wie z.B. 

des Grundlagenvertrages zwischen dem Ligaverband und dem DFB, zur Teilnahme an diesen Veranstaltungen verpflichtet 

gewesen. Auch habe der faktische Druck, bei Nichtteilnahme an entsprechenden Promotion-Veranstaltungen des DFB keine 

Berufung mehr in die Nationalmannschaft zu erhalten, nicht die freie Willensentscheidung des Klägers überlagert.  

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache hat das Gericht die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Quelle: FG Münster, Pressemitteilung vom 15.06.2010,  Urteil vom 16. April 2010, 14 K 116/06 G 

Mitgeteilt 

von 

Rechtsanwalt Martin J. Warm, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht, Anwalt für Mittelstand und 

Wirtschaft, Paderborn, www.warm-wirtschaftsrecht.de  

Weitere aktuelle Nachrichten aus dem juristischen und rechtlichen Bereich finden Sie auf unserem kanzleieigenen 

Rechtsanwaltsblog hier klicken ... 

Haben Sie Rückfragen oder Anregungen? 

Dann senden Sie Ihre Fragen an newsletter [AT] warm-wirtschaftsrecht.de oder rufen Sie uns an Paderborn 0 52 51 / 14 25 80! 

Wir versprechen, dass wir uns zeitnah um Ihr Anliegen kümmern!  

http://www.warm-wirtschaftsrecht.de/
http://rechtsanwaltpaderborn.wordpress.com/
mailto:newsletter@warm-wirtschaftsrecht.de?subject=Frage%20zu%20Ihren%20aktuellen%20News%20auf%20warm-wirtschaftsrecht.de
http://www.warm-wirtschaftsrecht.de
http://www.warm-wirtschaftsrecht.de
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Kurzvorstellung unserer Kanzlei 

Unsere Kanzlei hat ihre Schwerpunkte im Privat- und Wirtschaftsrecht auf der Schnittstelle Recht, Wirtschaft, Steuern. 

Mit dieser Spezialisierung betreuen wir mittelständische Unternehmen und Dienstleister aus allen Branchen und Rechtsformen 

sowie Privatpersonen. 

Dabei ist die individuelle Betreuung unserer Mandanten eines unserer wichtigsten Anliegen. 

Unser Angebot richtet sich an mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen aus dem Einzugsgebiet Hochstift, 

Paderborner Land, nördliches Sauerland, Nordhessen, Ostwestfalen und Lippe. Darüber hinaus sind wir auch bundesweit tätig. 

Hierbei unterstützt uns eine kanzleieigene moderne Technologie. 

Durch eine gute Erreichbarkeit, eine umgehende Bearbeitung Ihrer Anliegen und durch rechtlich fundierte Praxislösungen trägt 

unsere Kanzlei den Bedürfnissen ihrer Mandanten Rechnung. 

Wir streben langfristige Beziehungen zu unseren Mandanten und Partnern an, die auf Qualität, Vertrauen und Verlässlichkeit 

beruhen. 

Konzept unserer Kanzlei 

 Spezialkanzlei für wirtschaftsrechtliche Fragestellungen 

 Schwerpunkte im Privat- und Wirtschaftsrecht auf der Schnittstelle Recht, Wirtschaft, Steuern 

 Mandanten: Mittelständische Unternehmen und Dienstleister aus allen Branchen und Rechtsformen sowie 

Privatpersonen 

 Individuelle Betreuung unserer Mandanten 

 Kanzleieigene moderne Technologie 

 Gute Erreichbarkeit  

 Langfristige Beziehungen zu unseren Mandanten und Partnern 

 Qualität, Vertrauen und Verlässlichkeit  
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